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67 
 
Landkreis Jerichower Land 
Der Landrat 
 

Allgemeinverfügung über die Genehmigung des Zugangs zu Spielplätzen nach § 8 Abs. 4 
der Fünften Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des neuartigen 

Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt 
 

Auf der Grundlage der Regelung des § 8 Abs. 4 der Fünften Verordnung über Maßnahmen zur Eindämmung 
der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in Sachsen-Anhalt (Fünfte SARS-CoV-2-
Eindämmungsverordnung - 5. SARS-CoV-2-EindV) erlässt der Landkreis Jerichower folgende 

für den Landkreis 
Jerichower Land 
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Allgemeinverfügung 

 

1. Mit Wirkung ab Freitag, dem 08. Mai 2020, sind im Landkreis Jerichower Land alle Spielplätze wieder für 

die Nutzung geöffnet.  

 

2. Spielplätze im Sinne dieser Allgemeinverfügung sind alle öffentlichen Flächen, auf denen ein Spielgerät 

oder mehrere Spielgeräte vorhanden sind, mit denen sich Kinder beschäftigen beziehungsweise mit de-

nen sie spielen können. 

 

3. Das Betreten von Spielplätzen ist abweichend von § 8 Abs. 3 der 5. SARS-CoV-2-EindV unter Maßgabe 

der nachfolgenden Bestimmungen gestattet: 

 

a. Personenberechtigt zur Nutzung des Spielplatzes sind ausschließlich Kinder bis zum vollendeten 13. 

Lebensjahr. Die Nutzung des Spielplatzes in Gruppen von mehr als fünf Kindern ist untersagt. Es ist 

dafür Sorge zu tragen, dass die geltenden Abstandsregelungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 der 5. SARS-

CoV-2-EindV möglichst eingehalten werden. Dies gilt nicht für Kinder des eigenen Hausstandes. 

Zwischen mehreren Gruppen ist ein Mindestabstand von 3 Metern sicherzustellen. 

 

b. Die Nutzung des Spielplatzes durch den personenberechtigten Kreis ist nur in Begleitung einer voll-

jährigen Person, der, sofern nicht selbst personensorgeberechtigt, das Kind bzw. die Kinder durch 

den jeweiligen Personensorgeberechtigten anvertraut wurde, gestattet. Die Begleitpersonen sind da-

zu angehalten, möglichst abseits des Spielplatzes ihrer Aufsichtspflicht nachzukommen. 

 

c. Es ist darauf zu achten, dass die mitgebrachten Spielsachen nicht untereinander ausgetauscht wer-

den. 

 

d. Begleitpersonen und Kinder, welche erkennbare Symptome einer COVID-19-Erkrankung bzw. Erkäl-

tungssymptome jeglicher Art aufweisen, ist das Betreten der Spielplätze (Nutzung) untersagt. 

 

e. Der Kontakt der Begleitperson zu anderen, ihr nicht anvertrauten Kindern ist nach Möglichkeit einzu-

schränken. Der Kontakt zu anderen Begleitpersonen ist unter Beachtung des Mindestabstandes von 

1,5 m zulässig. 

 

f. Die Begleitperson hat eigenverantwortlich die Einhaltung der getroffenen Regelungen zu beachten, 

insbesondere eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass: 

 

 ein körperlicher Kontakt zwischen den ihr anvertrauten Kindern zu anderen Kindern vermieden 

wird, die Abstandsregeln eingehalten werden, 

 sie und die ihr anvertrauten Kinder Verhaltensregeln, insbes. Husten- und Niesetikette beach-

ten, d.h. besonders beim Husten und Niesen Abstand zu anderen halten und sich dabei weg-

drehen; eine Armbeuge vor Mund und Nase halten oder ein Taschentuch benutzen, das sofort 

entsorgt wird, das Berühren von Augen, Nase und Mund vermeiden, 

 das Spielplatzgelände nicht betreten wird, wenn dadurch die vom Verkehrssicherungspflichtigen 

ausgewiesene maximale Personenanzahl überschritten wird. 

 

4. Die Einhaltung der Anordnungen kann durch die örtlich zuständige Sicherheitsbehörde der Städte und 

Gemeinden kontrolliert werden. Bei Verstößen gegen vorgenannten Obliegenheiten hat die örtlich zu-

ständige Sicherheitsbehörde die Begleitperson und die zugehörigen Kinder im Rahmen des diesem zu-

stehenden Hausrechts vom Spielplatz zu verweisen. 
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5. Die Verhaltensregeln für die Spielplatznutzung sind durch Aushang (Hinweis) auf dem Gelände des 

Spielplatzes den Nutzern durch die örtlich zuständige Stadt oder Gemeinde bekannt zu geben. Neben 

den hier angeordneten Maßnahmen kann die örtlich zuständige Stadt oder Gemeinde weitere Beschrän-

kungen für die Spielplatznutzung festlegen. 

 
6. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach der ortsüblichen Bekanntmachung auf der Homepage 

www.lkjl.de und durch öffentlichen Aushang im Landkreis Jerichower Land, Bahnhofstr. 9, 39288 Burg 
als bekannt gegeben. 

 
Begründung: 
 
Nach von § 8 Abs. 3 der 5. SARS-CoV-2-EindV ist das Betreten von Spielplätzen untersagt. Der Verord-
nungsgeber hat den Landkreisen und den kreisfreien Städten aufgrund der Regelung des § 8 Abs. 4 der 5. 
SARS-CoV-2-EindV ermächtigt, hiervon abweichend eine Genehmigung durch Allgemeinverfügung zum 
Betreten von Spielplätzen zu erteilen, wenn durch Zugangsbeschränkungen, Kontrollmaßnahmen und ähnli-
che Regelungen eine Einhaltung der Abstandsregelung sichergestellt wird. Von dieser Ermächtigung hat der 
Landkreis Jerichower Land für sein Kreisgebiet Gebrauch gemacht. Es ist vorgesehen, die Öffnung der 
Spielplätze ab dem 08. Mai 2020 unter Beachtung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu ermögli-
chen.  
 
Die in der Allgemeinverfügung enthaltenen Auflagen sind geeignet und verhältnismäßig, eine weitere Infekti-
on mit dem Coronavirus (SARS-CoV-2) zu verhindern und tragen den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten 
Rechnung. 
 
Für die Einhaltung der Abstandsregelungen haben hierbei die volljährigen Begleitpersonen eigenverantwort-
lich Sorge zu tragen. Weiterhin kann die örtlich zuständige Sicherheitsbehörde weitergehende Maßnahmen 
zum Schutz der Besucher der Spielplätze treffen.  
 

Aufgrund der Regelung des § 8 Abs. 4 der 5. SARS-CoV-2-EindV kann die Genehmigung in Form der All-
gemeinverfügung erfolgen. 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen die Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Jerichower 
Land, Bahnhofstr. 9, 39288 Burg einzulegen. 
 
Burg, den 6. Mai 2020 
 
In Vertretung 
 
 
gez. Barz 
 
______________________________________________________________________________________ 
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